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Stellungnahme zur Parlamentarischen Anfrage 5476/J vom 18.06.2015 
(XXV.GP)  
 

An der Universität Wien ist derzeit ein 5 Personen umfassendes Rektorat (Rektor und vier 
VizerektorInnen) tätig, jeweils im Beschäftigungsausmaß von 100%. 

Einleitend darf festgehalten werden, dass der Beantwortung dieser parlamentarischen Anfrage die 
Datenschutz-Richtlinie entgegensteht – siehe das entsprechende VfGH Erkenntnis, KR 1/00-33. 

Sowohl im Jahresabschluss der Universität Wien als auch im Einkommensbericht des Rechnungshofes 
sind die Bezüge des Rektorats ausgewiesen. 

Exemplarisch werden für das Jahr 2014 (aktuellster bereits abgeschlossener Bezugszeitraum) die 
entsprechenden Gehaltsangaben aufgrund der vorliegenden Einverständniserklärung aller 
Rektoratsmitglieder getätigt: 

Geschäftsbereich Jahresgrundgehalt Prämie 

Rektor € 207.691,82 € 49.099,89 

Geschäftsbereich Forschung und Nachwuchsförderung,  
1. Stellvertretung 

179.103,82 € 25.586,26 

Geschäftsbereich Personal und Internationales € 171.956,82 € 24.565,26 

Geschäftsbereich Lehre und Studierende € 171.956,82 € 24.565,26 

Geschäftsbereich Infrastruktur € 171.956,82 € 24.565,26 

 

Die Arbeitsverträge des Rektors und der VizerektorInnen wie auch die Zielvereinbarung mit dem Rektor 
und dem Rektorat werden vom Universitätsrat abgeschlossen. Die Zielvereinbarung bildet im 
Wesentlichen die Grundlage für die Prämienfeststellung des Universitätsrates. 

Darüberhinausgehende „weitere“ Sonderzahlungen, geldwerte Vorteile oder Beteiligungen an gem. § 10 
UG gegründeten Gesellschaften, Stiftungen, Vereinen oder Gesellschaften, an denen die Universität Wien 
Geschäftsanteile hält, gibt es nicht. 

Die Unterstützungsstruktur des Rektorats der Universität Wien ist nicht in Form von einer Stabsstelle pro 
Geschäftsbereich, sondern aus Effizienzgründen in Form einer gemeinsamen Stabsstelle organisiert. 
Neben den Assistenzleistungen direkt für die einzelnen Geschäftsbereiche werden insbesondere folgende 
geschäftsbereichsübergreifende Agenden wahrgenommen: 

• Vorbereitung der inneruniversitären Zielvereinbarungen mit den Fakultäten/Zentren und 
Dienstleistungseinrichtungen 

• Unterstützung im Rahmen der strategischen Planung, insbesondere Entwicklungsplanung und 
Leistungsvereinbarung 

• Unterstützung im Zuge der Interaktion mit den anderen universitären Organen (insbesondere 
Universitätsrat, Senat, DekanInnen, StudienprogrammleiterInnen, etc.).  

Insgesamt arbeiten derzeit 4,5 VZÄ mit einem organisatorisch-administrativen Fokus und 5,75 Personen 
mit einem inhaltlich strategischen Fokus (worin auch die direkte Pressearbeit enthalten ist). 
Des Weiteren steht den Rektoratsmitgliedern ein Chauffeur für dienstliche Fahrten zur Verfügung. Der 
Chauffeur wird auch für andere universitäre Bereiche, wie etwa im Rahmen des Jubiläumsjahres, 
eingesetzt. 
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